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1. Lage in der Stadt - Bestehende Situation

Das Planungsgebiet liegt in der sogenannten "Nördlichen Innenstadt" in direkter Nähe des histo-
rischen Zentrums. Durch die Elsach/Erms und den 3/8-Kanal der Erms wird das Areal in mehrere
Bereiche geteilt. Die Topografie südlich der Erms/Elsach ist weitgehend eben. Vom nördlichen
Ufer der Erms aus beginnt ein bewaldeter Steilhang.

Im Norden wird das Areal durch Elsach/Erms und den Hirschseeweg begrenzt, im Osten durch
den Städtischen Parkplatz und das Grüne Herz, im Süden durch die Pfählerstraße und die ge-
plante Zu- und Abfahrt Ost und im Westen durch die Stuttgarter Straße.

Der räumliche Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst ca. 3,34 ha
mit folgenden Grundstücksflächen:

·  Flst. 79, 593, 594, 595, 211, 211/2, 208/2 (ehemals Gross-Areal)
·  Flst. 211/1 (ehemals Quenzer-Areal)
·  Flst. 212/1 (Städtischer Parkplatz, Grünes Herz)
·  Flst. 79/7, 943, 1093, 208/6, 416, 417, 418, 212/15 (Verkehrsflächen)
·  Wa 1 und Wa 2 (Wasserflächen von Erms und Elsach).

Auf dem Planungsgebiet befinden sich noch zahlreiche Produktions-, Verwaltungs- und Lagerge-
bäude, die bis auf Teile des alten Spinnereigebäudes mit Wasser- und Treppenturm (Stuttgarter
Straße 24) abgebrochen werden.

Die Erschließung des Areals erfolgt über zwei Verkehrsstraßen, von Osten über die Pfählerstraße
und von Westen über die Stuttgarter Straße. Das Gebiet nördlich der Elsach/Erms kann zusätz-
lich über die Mörikestraße vom Fuß- und Radverkehr erreicht werden. Das historische Zentrum
der Stadt ist über mehrere Fußgängeranbindungen in ca. 2-5 Gehminuten erreichbar.

2. Anlass und Erfordernis der Planung

Das frühere Textilgewerbe der Firma Gebrüder Gross und der ehemalige Brauereibetrieb der
Firma Quenzer haben ihre Produktionen vor ca. 15. Jahren aufgegeben. Seither wurden die vor-
handenen Gebäude für einen Getränkemarkt, unterschiedlichstes Kleingewerbe und Lagerhal-
tung genutzt. Von Seiten der Eigentümer gibt es seitdem Bemühungen, die beiden Areale neu zu
ordnen und einer anderen Nutzung zuzuführen. Auch der Gemeinderat der Stadt Bad Urach hat
sich bereits mehrfach mit diesen Arealen befasst und eine Neuordnung der Gewerbebrache be-
fürwortet.

Inzwischen hat der Investor ACTIV-GROUP / A.I. 26. Immobilien-Gesellschaft mbH & Co.KG das
Gross-Areal erworben und sich das Quenzer-Areal als Option gesichert. Dieser Eigentümer-
wechsel hat den Impuls für die städtebauliche Neuordnung des gesamten Bereichs einschließlich
städtischer Parkplatz und Anschluss beim Grünen Herz / Kindergarten zur Pfählerstraße hin ge-
geben.

Deshalb soll ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden, der als Art der baulichen
Nutzung ein Sondergebiet (SO) für ein "Einkaufszentrum" festsetzt, ergänzt mit unterschiedlichen
Dienstleistungs-, Gewerbe- und Wohnnutzungen. Damit werden die Voraussetzungen für die Re-
alisierung des Bauvorhabens geschaffen.
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3. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Bau GB

Zur Realisierung des Vorhabens wird ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB
erstellt. Auf diese Weise können Festsetzungen konkret auf das geplante Projekt bezogen detail-
liert dargestellt und zur Rechtskraft gebracht werden. Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan
besteht zusätzlich aus einem Vorhaben- und Erschließungsplan und einem ergänzenden Durch-
führungs- und Erschließungsvertrag, in dem weitere Festsetzungen und Regelungen zur Projekt-
ausführung und Kostenübernahme des Investors getroffen werden.

Da das geplante Bauvorhaben dem Ziel der Innenentwicklung, der Schaffung von Arbeitsplätzen
und der Versorgung der Bevölkerung dient, soll der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) aufgestellt werden. Die Anwendung
dieses Verfahrens ist möglich:

·  Der Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen und der Nachverdichtung
dient der Innenentwicklung.

·  Die Größe der festzusetzenden Grundfläche beträgt gemäß § 13a (1) 2 BauGB weniger als
70.000 m².

·  Durch den Bebauungsplan wird auch nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem UVPG-Gesetz
bedürfen. Eine durchgeführte allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c (1) UVPG unter
Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 zu §13 a BauGB und der Auswirkungen auf die
Belange des Umweltschutzes gem. §2 Abs.4 Satz 4 i.V. m. §1 Abs.6.Nr.7 BauGB hat erge-
ben, dass das geplante Bauvorhaben keine erheblichen nachhaltigen Umweltauswirkungen
bewirkt und somit keine UVP erforderlich ist.

·  Es sind keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) 7b BauGB genannten
Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) vorhanden.

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 (4)
BauGB weitergeführt. Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans
zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a (3) 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulässig.

4. Ziele der Raumordnung, Regional- und Stadtplanung

Projektplanungen in der Innenstadt

An den Standorten "Nördliche Innenstadt" und "Seilerweg" sollen verschiedene Einzelhandels-
nutzungen angesiedelt werden. Gemäß der aktuellen Entwürfe kann eine maximale Gesamtver-
kaufsfläche von ca. 10.000-11.000 m² realisiert werden. Diese gliedert sich wie folgt auf die dar-
gestellten Standorte auf:

·  Nördliche Innenstadt (Elsach-Center) ca. 7.000-8.000 m²
·  Seilerweg (Activ-Center) ca. 2.500-3.000 m²

An beiden Standorten ist mindestens ein Lebensmittelmarkt vorgesehen. Der Standort "Seiler-
weg" ermöglicht bezüglich der Grundstücksgröße nur einen weiteren Fachmarkt, das "Elsach-
Center" hingegen ermöglicht zahlreiche weitere Nutzungsoptionen.
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Auswirkungsanalyse - Raumordnerische Auswirkungen

Die durch die GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH Ludwigsburg) im Oktober
2009 vorgelegte "Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Fachmärkten in Bad Urach" kommt in
der Zusammenfassung zu folgendem Ergebnis:

Zunächst kann festgehalten werden, dass die Einzelhandelsstruktur der Stadt Bad Urach seit
langem stagniert. Insbesondere die Innenstadt von Bad Urach benötigt eine Aufwertung im Hin-
blick auf eine Modernisierung des Angebots. Außerdem fehlen derzeit großflächige Betriebe für
die Frequenz in der Innenstadt von Bad Urach.

Da für die beiden Vorhaben "Elsach-Center" (Nördliche Innenstadt) und "ACTIV-Center" (Seiler-
weg) jeweils noch keine abschließende Projektkonzeption vorliegt, wurden in der GMA-
Untersuchung generell die Potenziale für den Standort Bad Urach insgesamt ermittelt. Diese
Vorgehensweise wurde im Rahmen des Scoping-Termins am 23.07.2009 in Bad Urach verein-
bart.

Dabei wurden zusammenfassend folgende Empfehlungen erarbeitet:

·  Ausbau und Modernisierung des Lebensmittelsektors in Bad Urach sind dringend erforderlich.
Bis auf die Aldi- und Lidl-Standorte gibt es in Bad Urach keinen modernen, leistungsfähigen
Lebensmittelstandort. Auch im Vergleich zu Metzingen und Münsingen hat Bad Urach deutlich
an Boden verloren.

·  Ebenso ausbaufähig ist der Drogeriesektor, der insbesondere in der Innenstadt stark unterrep-
räsentiert ist.

·  Fachmarktkonzepte im Bekleidungssektor fehlen in Bad Urach bisher vollständig. Auch hier ist
Handlungsbedarf gegeben.

Vor diesem Hintergrund wurde folgendes Flächengerüst für die Entwicklung innerstädtischer
Fachmarktstandorte in Bad Urach entwickelt:

Nutzungsvorschläge für innerstädtische Fachmärkte i n Bad Urach Verkaufsfläche

Lebensmittelmärkte 3.500 m²
– davon Nahrungs- und Genussmittel 2.300 m²
– davon Blumen, zoologischer Bedarf 300 m²
– davon Kleinelektrowaren 300 m²
– davon Haushaltswaren, GPK, Geschenkartikel 300 m²
– davon Drogerieartikel 300 m²
Bekleidungs- und Schuhfachmärkte 2.500 m²
– davon für Schuhe 700 m²
Drogeriefachmärkte inkl. Apotheke 2.300 m²
– davon Drogeriewaren i.e.S. (inkl. Apotheke) 1.700 m²
– davon Haushaltswaren, GPK, Geschenkartikel 100 m²
– davon Spielwaren 200 m²
– davon ggf. Kleinelektroartikel, CD usw. 300 m²
Elektrofachmarkt 1.500 m²
Sportartikel 800 m²
Möbel, Matratzen, Küchen, Sonderpostenmärkte und ve rgleichbare
Fachmarktkonzepte (nicht zentrenrelevant) 2.000 m²
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Bei diesen Größenordnungen sind keine negativen raumordnerischen Auswirkungen zu erwarten:

·  Bei beiden Standorten handelt es sich auch gemäß Regionalplan um städtebaulich integrierte
Lagen in der Innenstadt von Bad Urach. Das Integrationsgebot ist damit eingehalten.

·  Auch bei einer gemeinsamen Betrachtung sämtlicher Flächen wird das Kongruenzgebot ein-
gehalten. Rd. 80 % des Umsatzes stammen aus dem regionalplanerisch definierten Nahbe-
reich des Unterzentrums Bad Urach.

·  Das Beeinträchtigungsverbot wird im Hinblick auf die Nachbarkommunen ebenfalls eindeutig
eingehalten. Weder die dominierenden Mittelzentren Metzingen und Münsingen noch die klei-
neren Nachbargemeinden wie Dettingen, Römerstein usw. werden Umsatzverluste über 10 %
zu erwarten haben.

·  Um Auswirkungen auf die vorhandenen kleinstrukturierten Betriebe der Uracher Innenstadt
noch weiter zu reduzieren, strebt die Stadt Bad Urach darüber hinaus an, kleinstrukturierte
Betriebseinheiten  an beiden Planstandorten weitestgehend auszuschließen. Damit wird eine
funktionale Arbeitsteilung zwischen neuen Fachmärkten einerseits und kleinstrukturiertem,
hochwertigem, serviceorientiertem Fachhandel andererseits ermöglicht.

·  Im Zuge einer weiteren Modernisierung der Standortstrukturen des Lebensmitteleinzelhandels
in Bad Urach kann die Lebensmittelverkaufsfläche ggf. auch vergrößert werden (z.B. durch
Verlagerung bestehender Betriebe). Damit wären zwar bisherige Lebensmittelstandorte in Bad
Urach mit starken standortbezogenen Defiziten (Edeka, Treff, Netto) gefährdet, überörtliche
Auswirkungen, insbesondere auf die umliegenden Mittelzentren Münsingen und Metzingen,
wären auch bei einer umfangreicheren Lebensmittelverkaufsfläche nicht beeinträchtigt.

·  In einer ergänzenden Stellungnahme der GMA vom 21.10.2010 werden zu der Obergrenze im
Lebensmittelbereich zusammenfassend noch zusätzliche Aussagen getroffen:

"Die in der GMA-Untersuchung vom Oktober 2009 ermittelten Verkaufsflächenobergrenzen
werden bis auf den Lebensmittelbereich eingehalten. Im Lebensmittelbereich wird die ermit-
telte Obergrenze von 3.500 m² um ca. 500 m² überschritten. Bereits im GMA-Gutachten 2009
wurde jedoch darauf hingewiesen, dass eine solche Überschreitung möglich ist, ohne dass
dadurch raumordnerische Konsequenzen insbesondere auf die benachbarten Mittelzentren
Metzingen und Münsingen zu erwarten sind. Das rechnerisch ermittelte Flächenpotenzial für
Lebensmittelmärkte i. H. v. 3.500 m² berücksichtigt noch nicht die in Bad Urach vorhandenen
Sonderfunktionen. Hierzu zählen insbesondere die tourismusrelevante Kaufkraft, die traditio-
nell vorhandenen Kaufkraftzuflüsse aus der Nachbargemeinde St. Johann, die formal zwar
nicht dem Nahbereich von Bad Urach zugehört, sich traditionell jedoch auch im Lebensmittel-
bereich in Bad Urach versorgt. Insbesondere der Kurbetrieb (350.000 Übernachtungsgäste
sowie 750.000 Tagesgäste pro Jahr) führt zum erheblichen zusätzlichen Nachfragepotenzial."

Mit den dargestellten Obergrenzen der Verkaufsflächen und der Festlegung der Sortimente sind
die Ziele der Raumordnung für die geplanten Vorhaben "Elsach-Center" und "Seilerweg" berück-
sichtigt und eingehalten, so dass von einem Raumordnungsverfahren (ROV) abgesehen werden
kann.
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Regionale Siedlungsstruktur (Einzelhandel)

Bad Urach ist im Regionalplan Neckar-Alb 2009 (Entwurf) als Unterzentrum ausgewiesen. Groß-
flächiger Einzelhandel ist für zentrenrelevante Sortimente sowie für nicht zentrenrelevante Sorti-
mente in unmittelbarer Anlehnung an den Ortskern zulässig.

Regionale Freiraumstruktur (Regionale Grünzüge und Grünzäsuren)

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2009 (Entwurf) ist im Bereich des "Elsach-Center"
ein regionaler Grünzug (Vorbehaltsgebiet) festgelegt. Es handelt sich um einen Grundsatz der
Raumordnung. Damit soll sichergestellt werden, dass Freiraumbelange und ökologische Belange
bei der Abwägung durch den Träger der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Eine Rechtsver-
bindlichkeit ist erst gegeben, wenn der Regionalplan durch das Wirtschaftsministerium für ver-
bindlich erklärt wird.

Regionale Infrastruktur (Energie)

Das Leitbild für die Region Neckar-Alb ist die CO2-neutrale Energienutzung.
Weitere Konkretisierung: Die Nutzung der Wasserkraft an den Fließgewässern ist durch die Re-
novierung bestehender Anlagen, die Revitalisierung ehemaliger und den Ausbau neuer Laufwas-
serkraftwerke zu fördern.

In der Wasserkraftstudie des Regionalverbands Neckar-Alb aus dem Jahr 1995 wurden sämtliche
Fließgewässer (ohne Neckar) der Region systematisch hinsichtlich der Potenziale für die Nut-
zung der Wasserkraft untersucht. Bestandteil dieser Untersuchung war auch die Erms und deren
Zufluss Elsach. Im Stadtgebiet Bad Urach wurden im Gebiet des Bebauungsplans "Nördliche In-
nenstadt" die Standorte Nr. 23 zwischen der Stuttgarter Straße und der Erms sowie Nr. 24 an der
Erms analysiert. Der Standort Nr. 23 an der Elsach wurde im Jahr 1995 als "nicht revitalisierbar"
eingestuft. Der Standort Nr. 24 an der Erms (mit einer Ausbaufallhöhe von 4,7 m) könnte sich für
eine Revitalisierung eignen. Aus der Sicht des Regionalverbands sollte im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens der Standort Nr. 23 auf seine Eignung hin erneut überprüft und der
Standort Nr. 24 ökonomisch und ökologisch untersucht werden. Der Regionalverband regt in die-
sem Zusammenhang im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung an, auch die anderen potenziel-
len Standorte im Stadtgebiet von Bad Urach außerhalb des Bebauungsplans "Nördliche Innen-
stadt" zu analysieren.

Der Regionalverband Neckar-Alb regt darüber hinaus an, im Bebauungsplan den Aufbau einer
dezentralen Nahwärmeversorgung mit einer Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Nutzung der So-
larenergie auf Hausdächern, Fassaden und Parkplätzen zu untersuchen.

5. Flächennutzungsplanung

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Bad Urach vom 01.09.1985 sind die Bau-
grundstücke südlich der Elsach/Erms als "Gewerbliche Bauflächen" (G) dargestellt. Der nördliche
Hangbereich ist als "Waldfläche" ausgewiesen.

Geplant ist für alle Bauflächen die Festsetzung "Sonstiges Sondergebiet" (SO) mit der Zweckbe-
stimmung "Einkaufszentrum Elsach-Center" gemäß § 11 (3) 1 BauNVO. Der Wald wird in eine
private Grünfläche umgewandelt.

Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a (2) im Wege der Berichtigung anzupassen. Eine Um-
weltprüfung ist gemäß der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nicht erforderlich.
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6. Städtebauliche Konzeption und Gestaltung

Das Neubauvorhaben "Elsach-Center" wird auf der Grundlage des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans als eine "Innenstadterweiterung" entwickelt, die eine Ergänzung des in der Altstadt
bestehenden Versorgungszentrums und eine räumliche Verknüpfung mit den angrenzenden
Wohngebieten gewährleistet. Das zusammenhängend gestaltete Bebauungskonzept, die gute
Auffindbarkeit, die verkehrliche Anbindung über eine neue durchgehende Erschließungsstraße
von der Stuttgarter Straße bis zur Pfählerstraße sowie die Einfügung des Gebietes in das inner-
städtische Fuß- und Radwegenetz mit mehreren direkten Verbindungen zur Altstadt und zu den
Wohngebieten nördlich der Elsach/Erms bilden die wesentlichen Elemente des städtebaulichen
Gesamtkonzepts.

Die 1-2-geschossige Bebauung bildet als nördliche Innenstadterweiterung einen neuen, mit
Bäumen bepflanzten Stadtraum. Dieser dient insbesondere der Parkierung mit ca. 190 Stellplät-
zen. Besondere Sorgfalt wird auf die Neugestaltung des 2-3-geschossigen Gebäudes im Bereich
der ehemaligen Spinnerei gelegt, wo mit dem "Turmcafé" und der bestehenden Klinkerfassade
an der Pfählerstraße markante Elemente der ehemaligen Industriearchitektur integriert werden. 
Die 2-geschossige Bebauung nördlich der Elsach/Erms an dem bewaldeten Hang rundet das
räumliche Konzept ab.

Die Neugestaltung des Fluss- und Uferbereichs der Elsach/Erms und der durch den Innenraum
führende, wieder erlebbare 3/8-Kanal (Erms) ergänzen das Grün- und Freiflächenkonzept.

7. Nutzungen

In der Stadt Bad Urach sollen neue Einzelhandelsangebote angesiedelt werden, um die deutli-
chen Verkaufsflächendefizite insbesondere im Vergleich zu den Nachbarstädten Metzingen und
Münsingen zu beheben.

Mit dem "Elsach-Center" (Nördliche Innenstadt) und dem "Seilerweg" stehen zwei innerstädtische
Standorte zur Verfügung. Damit kann insgesamt eine deutliche Stärkung der Verkaufsflächen-
ausstattung in der Innenstadt erreicht werden.

Das geplante Einkaufszentrum "Elsach-Center" besteht gemäß Vorhaben- und Erschließungs-
plan aus zwei großen Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieben (Vollversorger und Discounter) als
"Magneten", zwischen denen auf zwei Ebenen verschiedene Fachmärkte mit den städtebaulich
gewünschten Schwerpunkten (Drogeriemarkt, Bekleidung, Schuhe etc.) angeordnet sind.
Ergänzende Einzelhandelnutzungen (Apotheke, Bäckereiverkauf, Kiosk mit Tabakwaren, Mobil-
funk, Fachmarkt für Kinderbekleidung etc.), gastronomische Nutzungen (Café, Bistro), sonstige
Dienstleistungseinrichtungen (Büros, Praxen) und Wohnungen runden das Programm ab.

8. Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Die Bestimmung der Art der baulichen Nutzung stellt einen zentralen Punkt des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans  dar. Beim geplanten "Einkaufszentrum Elsach-Center"
handelt es sich um eine räumliche Zusammenfassung von Einzelhandelsbetrieben verschiedener
Art und Größe und ergänzenden Nutzungen mit einer zentrenbildenden Magnetwirkung und einer
maximalen Gesamtverkaufsfläche von 8.000 m². Zur Erhöhung der Attraktivität sind neben Einzel-
handelsbetrieben auch gastronomische Nutzungen, sonstige Dienstleistungseinrichtungen und
Wohnungen vorgesehen.
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Bei dem Standort in enger Verknüpfung zum Altstadtzentrum handelt es sich um eine städtebau-
lich integrierte Lage. Das "Elsach-Center" bildet einen einheitlich geplanten, gestalteten, ge-
bauten und finanzierten Komplex mit einem gemeinsamen Parkplatz und einer gemeinsamen Er-
öffnung, Werbung und Verwaltung. Das im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dargestellte
Bauvorhaben wird deshalb gemäß § 11 (3) 1 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der
Zweckbestimmung "Einkaufszentrum Elsach-Center"  festgesetzt.

Zulässig ist das im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellte Bauvorhaben eines Einkaufs-
zentrums mit Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und Größe und zentrenrelevanten Sorti-
menten.

In der GMA-Auswirkungsanalyse wurden für die beiden Standorte "Nördliche Innenstadt" und
"Seilerweg" gemeinsame Nutzungsvorschläge mit Obergrenzen der Verkaufsflächen für die ein-
zelnen Sortimente entwickelt und abgestimmt. Bei diesen Größenordnungen sind keine negativen
raumordnerischen Auswirkungen zu erwarten. Unter Berücksichtigung der geplanten Verkaufsflä-
chen für das Projekt "Seilerweg" werden die Sortimente, Obergrenzen der Verkaufsflächen und
zulässigen weiteren Nutzungen festgesetzt:

Die Gesamtverkaufsfläche von zentrenrelevanten Branchen darf innerhalb des Geltungsbereichs
8.000 m² nicht überschreiten.
Für die zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende Sortimente und Obergrenzen der
Verkaufsflächen einzuhalten:
·  Lebensmittelmärkte max. 3.100 m² VK
·  Bekleidungs- und Schuhfachmärkte max. 2.500 m² VK

davon für Schuhe max.    700 m² VK
·  Drogeriefachmärkte inkl. Apotheke max. 1.400 m² VK
·  Elektrofachmarkt max. 1.500 m² VK
·  Sportartikel max.    800 m² VK

Für die nicht zentrenrelevanten Einzelhandelsbetriebe sind folgende Sortimente und Obergren-
zen der Verkaufsflächen einzuhalten:
·  Möbel, Matratzen, Küchen,

Sonderpostenmärkte und vergleichbare Fachmarktkonzepte 2.000 m² VK

Die Verkaufsfläche des einzelnen Fachmarkts soll jeweils mindestens 200 m² betragen. In be-
gründeten Einzelfällen können geringere Verkaufsflächen als Ausnahme zugelassen werden,
wenn sie das Gesamtkonzept nicht gefährden.

Weiterhin sind folgende Nutzungen zulässig:
Büros, Dienstleistungen, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Einrichtungen für kulturelle, soziale, gesundheitliche, musikalische, freizeitorientierte und
sportliche Zwecke.

In den Obergeschossen sind auch Wohnungen zulässig.

Durch die Festsetzungen wird ersichtlich, dass es sich im Wesentlichen um ein Vorhaben han-
delt, dessen stadt- und regionalplanerische Auswirkungen mit den Zielsetzungen nach Einfügung
in die zentralörtliche Struktur beachtet werden müssen. Mit der vorliegenden städtebaulichen
Konzeption, den vorgesehenen Nutzungen und den planungsrechtlichen Festsetzungen für den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Nördliche Innenstadt" wird sichergestellt, dass bei der Pla-
nung und Realisierung des "Einkaufszentrums Elsach-Center" die Zielsetzungen des Landesent-
wicklungsplans 2002 berücksichtigt und durchgesetzt werden können, der Bebauungsplan den
Zielen der Raumordnung angepasst ist und die angestrebten Ziele der Stadt Bad Urach ermög-
licht werden.
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Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzungen der überbaubaren
Grundstücksflächen (Grundflächenzahl von 0,8 als Höchstmaß) und die Höhe baulicher Anlagen
mit Höchst- bzw. Mindestgrenzen für die unterschiedlichen Gebäudeteile.

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass eine Bindung ge-
genüber dem Vorhaben- und Erschließungsplan entsteht und die städtebaulich beabsichtigten
Raumkanten sichergestellt werden.

Durch die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) und der zulässigen Gebäudehö-
hen wird ein verbindlicher Rahmen zur Umsetzung des Planungskonzept geschaffen.

9. Örtliche Bauvorschriften

Für den Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Nördliche Innenstadt" wer-
den vom Gemeinderat der Stadt Bad Urach noch örtliche Bauvorschriften als gesonderte Satzung
erlassen (§ 9 Abs. 4 BauGB / § 24 LBO).

10. Verkehr

Zur Abwägung der verkehrlichen Belange wurde die Planungsgruppe Kölz, Ludwigsburg, beauf-
tragt, die Erschließung der geplanten Nutzungsstrukturen der nördlichen Innenstadt zu überprü-
fen und die verkehrlichen Konsequenzen aus verkehrlich-städtebaulicher Sicht aufzuzeigen. Ein-
zelheiten sind dem Gutachten vom 16. November 2009 zu entnehmen.

Verkehrsprognose

Die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens der Handels-, Dienstleistungs- und
Wohnstrukturen erfolgte sehr differenziert auf Grundlage der Nutzungsziffern der Konzeption der
Investoren ACTIV-GROUP. Insgesamt ergeben diese Nutzungen ein Ziel- und Quellverkehrsauf-
kommen von ca. 4.600 Kfz/24h. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass es sich hierbei nicht aus-
schließlich um "Neuverkehre" handelt, sondern mehr als 20 % des Verkehrsaufkommens als sog.
"Sowieso-Verkehre" das untersuchungsrelevante Hauptverkehrsnetz bereits heute frequentieren
und darüber hinaus aufgrund der integrierten zentralen Innenstadtlage mit akzeptabler ÖPNV-
Erschließung (Busse) und der Nähe zu bestehenden Wohngebieten reduzierte Ansätze der Ver-
kehrserzeugung Berücksichtigung finden (sog. Verbundeffekte, wenn Märkte im Sinne "eines"
Kaufhauses entstehen).
Zudem wurde als besondere strukturelle Entwicklungsfläche der Seilerweg prognostisch mit in
Betracht gezogen, so dass sich für die verkehrliche Abwägung folgende Planfallszenarien erge-
ben:

·  Analysefall 2009 - Status Quo-Netz

·  Planfall O - Prognosehorizont 2025 - Status Quo-Netz
– ohne Elsach-Center
– ohne Entwicklungsfläche Seilerweg

·  Planfall 1 - Prognosehorizont 2025
– durchgängige nördliche Erschließungsstraße
– mit Elsach-Center
– mit Entwicklungsfläche Seilerweg.
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Im relevanten Untersuchungsgebiet ergibt sich folgende vergleichende Be-/Entlastungswirkung:

Kfz/24h Analyse 2009 Prognose 2025
Querschnitt Planfall O Planfall 1

Stuttgarter Straße /
nördl. der Zufahrt Elsach-Center 7.300 7.500 11.000
Stuttgarter Straße /
südl. der Zufahrt Elsach-Center 7.300 7.500 6.800
Nördliche Erschließungsstraße,
westl. Abschnitt - - 6.800
Nördliche Erschließungsstraße,
östl. Abschnitt - - 5.100
Pfählerstraße /
Grünes Herz 1.900 2.000 5.000
Pfählerstraße /
westl. Neuffener Straße 2.300 2.400 5.000
Neuffener Straße,
nördl. Pfählerstraße 7.700 7.900 8.600
Neuffener Straße,
südl. Pfählerstraße 7.500 7.700 8.000
Bismarckstraße
nördlich 5.200 5.400 6.500
Beim Bad /
Parkhaus 2.500 2.600 9.000

Die Verkehrsumlegung der Planfallszenarien PF O / PF 1 zeigt, dass sich das Verkehrsaufkom-
men insbesondere im Bereich der östlichen Pfählerstraße aufgrund der Nutzungsstrukturen und
der durchgängigen nördlichen Erschließung deutlich erhöht bzw. mehr als verdoppelt. In diesem
Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass diese Verkehrszunahme auch darauf zurück-
zuführen ist, dass das ehemalige Groß- und Quenzer-Areal leerstehend ist und daher in der A-
nalyse 2009 und im Planfall O die Pfählerstraße keine Erschließungsverkehre für den Bereich der
nördlichen Brachfläche zu übernehmen hat. Es ist darüber hinaus positiv zu erwähnen, dass die
Durchgängigkeit der Erschließungsfunktion der Pfählerstraße dazu beiträgt, dass bestehende
und geplante Nutzungsstrukturen der nördlichen Innenstadt kurzwegig an das Hauptverkehrs-
system angebunden werden und damit die Attraktivität des Standortes "Nördliche Innenstadt"
verbessert wird.

Die prognostische Abschätzung der Verkehrsmengenverteilung ist in den Plänen 11-13 der Ver-
kehrsuntersuchung dokumentiert und bildet die Grundlage für das erforderliche Lärmgutachten.

Verkehrserschließung

Das Planungsgebiet wird über die geplante Nördliche Erschließungsstraße an das innerstädti-
sche und überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen, mit einer Anbindung im Osten an die Pfähl-
erstraße und im Westen an die Stuttgarter Straße.

Die Zu- und Abfahrt der insgesamt ca. 190 offenen Kundenparkplätze erfolgt ebenfalls von dieser
Erschließungsstraße aus. Außerdem soll eine Zu- und Abfahrt für das bestehende Parkhaus mit
ca. 230 Stellplätzen von der neuen Straße aus entstehen. Die Anlieferung erfolgt im Wesentli-
chen auch über die neue Erschließungsstraße, für die südwestlich liegenden Gewerbeeinheiten
direkt von der Stuttgarter Straße aus.
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Der Knotenpunkt Neuffener Straße / Pfählerstraße ist auch unter prognostischen Randbedingun-
gen mit durchgängiger nördlicher Erschließungsstraße ohne Signalisierung ausreichend leis-
tungsfähig. Ein Ausbau wird nicht notwendig.

Bei der Überprüfung des Knotenpunkts Stuttgarter Straße / Nördliche Erschließungsstraße hat
sich gezeigt, dass es zumindest während der abendlichen maximalen Spitzenstunde zu rechne-
risch hohen Wartezeiten für Fahrzeuge aus Richtung Elsach-Center in Richtung Stuttgarter Stra-
ße kommt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei den Berechnungen im Zuge der bevor-
rechtigten Stuttgarter Straße von einer Geschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen wird. Da die
Geschwindigkeit aufgrund der Verkehrsregelung (Zone 30) und der Kurvigkeit bzw. der Ortscha-
rakteristik tatsächlich geringer als 50 km/h ist, sind die rechnerischen Ergebnisse zu relativieren.
Vor dem Hintergrund der "Spitzenstundenbelastung" und der örtlichen Randbedingungen wird

daher empfohlen, auf die Realisierung von Abbiegespuren im Knotenbereich zu verzichten - oh-
nehin wären diese baulich kaum realisierbar. Aus verkehrskonzeptioneller Sicht sollte außerdem
die nördliche Erschließungsstraße entsprechend den vorliegenden Planungen untergeordnet in
die Stuttgarter Straße einmünden.

Die Nördliche Erschließungsstraße gliedert sich in zwei Teilelemente:

·  Abschnitt 1:
Zwischen der Stuttgarter Straße und dem Grünen Herz / Pfählerstraße mit Erschließung des
Parkierungsschwerpunktes Elsach-Center und Parkhaus.

·  Abschnitt 2:
Zwischen dem Grünen Herz / Pfählerstraße bis zur Neuffener Straße.

Bei der Entwicklung der Querschnitte ist entsprechend der verkehrlichen Funktion von ausrei-
chenden Fahrbahnbreiten für Begegnungsverkehre Lkw/Pkw auszugehen. Es sollte zumindest
auch die Option für die Führung von Busverkehren mitbeachtet werden.

Da aufgrund der städtebaulichen Charakteristik und der fußgängerintensiven Nutzungsverflech-
tungen zwingend von einer verminderten Geschwindigkeitsregelung (Tempo 30) ausgegangen
werden muss, ergeben sich bei der Gestaltung der beiden Abschnitte hohe Gestaltungsspielräu-
me, die eine verträgliche Überlagerung der jeweiligen Verkehrsmittel ermöglichen (Fußgänger /
Rad / Kfz-Verkehr).

Als befahrbare Mindestbreiten sollten im Abschnitt "Elsach-Center" 6,00-6,50 m und im Abschnitt
"Pfählerstraße" 6,00 m angestrebt werden. Entscheidend ist jedoch, dass bei der Gestaltung der
öffentlichen / halböffentlichen Räume nicht die "Durchgängigkeit" der Nördlichen Erschließungs-
straße betont wird, sondern vielmehr darauf geachtet wird, dass die wichtigen Fußgängerque-
rungsbereiche in Verbindung mit den stadträumlichen Bewegungsachsen gestalterisch entspre-
chend ausgebildet werden.

Die Geh- und Radwege in Ost-West-Richtung und die drei Hauptfußwegeverbindungen in Nord-
Süd-Richtung verknüpfen die Gesamtanlage mit der Altstadt und den angrenzenden Wohn-, Ge-
werbe- und Freizeitnutzungen. Alle Verbindungen werden durch Gehrechte zugunsten der Allge-
meinheit gesichert.
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11.  Verkehrslärm

Die Auswirkungen der Planungen auf die Lärmsituation im Stadtgebiet von Bad Urach wurden im
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung vom Februar 2010 mit Ergänzung vom 06.08.2010
(ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz, Riedlingen) ermittelt. Insbesondere wurden die

Auswirkungen auf die Randbebauung der Straßen aufgezeigt und nach den einschlägigen Re-
gelwerken beurteilt. Die Vekehrsuntersuchung Nördliche Innenstadt der Planungsgruppe Kölz
bildet die Grundlage der schalltechnischen Untersuchung.

Auswirkung Elsach-Center

Keine wesentlichen Änderungen sind im bestehenden Straßennetz der Innenstadt zum Progno-
sehorizont 2025 ohne die Realisierung des Elsach-Centers und der Konzeption Seilerweg zu er-
warten. Die Realisierung der Planungen (Planfall 1) führt jedoch zu deutlichen Verkehrszunah-
men insbesondere im westlichen Teil der Stuttgarter Straße und im östlich der Seubertstraße lie-
genden Teil der Pfählerstraße.

Die Zunahme der Verkehrsbelastungen führt im westlichen Teil der Stuttgarter Straße zu Pegel-
erhöhungen von ca. 1,5 dB (A) und im östlichen Teil der Pfählerstraße von ca. 3 dB (A). An den
nicht genannten Straßen in der Innenstadt sind Pegeländerungen in der Größenordnung 1 dB (A)
zu erwarten.

Zum Vergleich mit den schalltechnischen Anforderungen wurden die Beurteilungspegel an der
Randbebauung der Straßen und im Umfeld des Elsach-Centers sowie des Seilerwegs für 23 re-
präsentative Bezugspunkte nach RLS-90 [5] bestimmt. Die Grenzwerte der Lärmsanierung wer-
den in beiden Planungsfällen nur an dem Bezugspunkt Ulmer Straße 8 überschritten. Somit lässt
sich an der Ulmer Straße ein Anspruch auf Lärmsanierung ableiten.

Beurteilung Lärmsituation

Zur Beurteilung von Straßenneu- und –ausbaumaßnahmen (Lärmvorsorge) ist die Verkehrslärm-
schutzverordnung – 16. BImSchV (2) heranzuziehen. Hiernach ist zum Schutz der Nachbarschaft
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beim Bau oder wesentlicher Än-
derung sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel den Immissionsgrenzwert für Misch-, Dorf-
und Kerngebiet  (MI, MD, MK) tags von 64 dB(A) und nachts von 54 dB(A) nicht überschreitet.

Nach der 16. BImSchV (2) ist eine Änderung dann wesentlich, wenn durch einen erheblichen
baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrslärms um mindestens 2,1 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A)
in der Nacht erhöht wird.

Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) wird nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie
(VLärmSchR 97) (1) als freiwillige Leistung auf Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-
währt. Sie kann im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt werden, wenn die Vorausset-
zung erfüllt ist, dass der Beurteilungspegel den Grenzwert im Misch-, Dorf- und Kerngebiet (MI,
MD, MK) tags von 72 dB(A) und nachts von 62 dB(A) übersteigt.
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Untersuchungsergebnis

Auswirkungen auf Neubauten innerhalb des Geltungsbe reiches des Bebauungsplans

Neben den Verkaufsflächen sind im Bereich des Elsach-Centers auch Büroflächen und Wohnun-
gen vorgesehen. Die geplanten Gebäude sind den Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs und
des geplanten Parkplatzes ausgesetzt. Aufgrund dieser Lärmeinwirkungen ergibt sich die Nach-
weispflicht des Schallschutzes gegen Außenlärm nach DIN 4109 (19). Die Nachweispflicht er-
streckt sich auf Gebäudeseiten mit Wohnnutzungen oder schutzbedürftigen gewerblichen Nut-
zungen, die zu den Straßen und zum Parkplatz orientiert sind. Im Nahbereich der Lärmquellen
wird maximal Lärmpegelbereich IV erreicht.

Nach VDI 2719 (11) werden innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bei Außen-
lärmpegeln von über 50 dB(A) nachts für schutzbedürftige Wohnräume, insbesondere Schlaf-
und Kinderzimmer, schalldämmende, von Fenstern unabhängige Lüftungseinrichtungen empfoh-
len.

Da im Umfeld der Andienungsbereiche beim Elsach-Center Wohnnutzungen vorhanden sind und
die Einhaltung der Mindestabstände zur Vermeidung unzumutbarer Pegelspitzen bei der Lkw-
Andienung im Zeitbereich nachts nicht sichergestellt ist, sind zur Vermeidung von Lärmbeein-
trächtigungen die Lkw-Andienungen beim Elsach-Center auf den Zeitbereich tags (6.00-22.00
Uhr) zu beschränken. Entsprechende Festsetzungen werden je nach Notwendigkeit im Bauge-
nehmigungsverfahren getroffen.

Der notwendige  Schallschutz gegen Außenlärm wird im Bebauungsplan verbindlich geregelt:

·  In der Planzeichnung werden die einzelnen Gebäudeseiten als Lärmpegelbereiche LPG III
und IV gekennzeichnet.

·  Im Textteil werden die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 als
bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des BlmSchG (§ 9 (1) 24 BauGB) festgesetzt.

Auswirkungen der Straßenneubaumaßnahmen auf bestehe nde Bereiche

Bei der Beurteilung der Lärmsituation sind die Lärmemissionen aus dem Bereich des "Straßen-
neubaus" (innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans, von Stuttgarter
Straße bis Einmündung Weberbleiche) und die Emissionen aus dem Bereich "ohne erhebliche
bauliche Eingriffe in die Substanz der Straße" (außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans) getrennt zu betrachten:

·  Für die durch die Straßenneubaustrecke verursachten  Lärmimmissionen
sind die Grenzwerte der 16. BlmSchV maßgeblich. Diese werden an den bestehenden Ge-
bäuden Am Bad und im Bereich der Mörikestraße sowie am Gebäude Weberbleiche 36 ein-
gehalten. Dies bedeutet, dass somit hier keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen aus-
gelöst werden.

·  Für die durch die Verkehrszunahme an bestehenden St raßen verursachten Lärmimmis-
sionen  findet die 16. BlmSchV keine Anwendung. Hier finden keine erheblichen baulichen
Eingriffe in die Straßensubstanz statt. Zudem werden die Grenzwerte der Lärmsanierung nach
der VLärmSchR 97 an den Gebäuden entlang der Pfählerstraße nicht überschritten. Damit
entstehen auch keine Ansprüche auf Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung.
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12. Luftqualität

Die Auswirkungen der Planungen auf die Luftqualität im prädikatisierten "Luftkurort" Bad Urach
wurden im Rahmen des Luftqualitätsgutachtens vom 02.07.2010 (DWD Deutscher Wetterdienst,
Abteilung Klima- und Umweltberatung, Freiburg) ermittelt. Die Verkehrsuntersuchung vom
16.11.2009 (Planungsgruppe Kölz, Ludwigsburg) mit der prognostizierten Zunahme des durch-
nittlichen täglichen Verkehrsaufkommens (DTV) in der Innenstadt bildet die Grundlage für das
Gutachten.

Ausgehend von der bisherigen Luftqualitätsmessstelle mit der Repräsentanz "Verkehrszentrum"
in der Bismarckstraße kann mittels eines Immissions-Screening-Modells eine Abschätzung der zu
erwartenden Veränderungen an einem vorliegenden Jahresimmissionswert für das Stickstoffdi-
oxid aus der Messreihe 2000/2001 erfolgen.

Das Screening-Programm "IMMISluft_4.0" berechnet aufgrund der vorhandenen Verkehrsbelas-
tungen und deren zu erwartender Veränderungen eine erste Abschätzung der Zunahme von Im-
missionen des Straßenverkehrs in Bezug auf die Luftqualität im "Kurort" Bad Urach. Es handelt
sich bei dieser Abschätzung nicht um eine Immissionsprognose im Sinne der gesetzlichen Vor-
schriften zur Luftreinhaltung. Sie ersetzt auch keine örtlichen Messungen nach dem Kurortege-
setz Baden-Württemberg bzw. den "Begriffsbestimmungen".

Auf der Basis der vorgelegten  Verkehrszahlen (Pkw und Lkw) würde sich mit dem genannten
Programm die NO2-Belastung in der Bismarckstraße im Planfall 1 von 23,3 µg/m³ um rund
3 µg/m³ erhöhen. Voraussetzung sind ähnliche Witterungs- und Emissionsverhältnisse, wie sie
bei der letzten Messreihe in den Jahren 2000/2001 herrschten. Selbst wenn dieser Betrag der
Zusatzbelastung durch die Verkehrszunahme doppelt so hoch wäre, ergäbe sich nach momenta-
nem Stand keine unmittelbare Gefahr, dass der zulässige Richtwert von 34 µg/m³ für die Reprä-
sentanz Verkehrszentrum annähernd erreicht würde. Das gilt auch für den Fall, dass ungünstige-
re Witterungsverhältnisse zugrunde gelegt werden.

13. Technische Infrastruktur

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik so
vorzunehmen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Rechtsgrundlage ist
das Wassergesetz Baden-Württemberg vom 01.01.1999 und die Verordnung des Ministeriums
für Umwelt und Verkehr BW über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom
22.03.1999.

Im Bereich der Nördlichen Innenstadt liegt ein Hauptkanal zur Mischwasserableitung der nördli-
chen und östlichen Wohngebiete der Stadt Bad Urach und der Gemeinde Hülben. Ein Regen-
überlaufbauwerk mit Anschlussleitung an die Elsach ist im Hauptkanal integriert. Der bestehende
Kanal ist laut Allgemeinem Kanalplan (Berechnung 2004) hydraulisch überlastet und weist Schä-
den auf.

Der Anschluss an das übergeordnete Abwassernetz der Stadt zur Beseitigung des Schmutzwas-
sers muss deshalb über einen neuen öffentlichen Kanal in der geplanten Nördlichen Erschlie-
ßungsstraße erfolgen.

Falls Untergeschosse errichtet werden, müssen diese gegen Rückstau gesichert werden, da
davon auszugehen ist, dass die Untergeschosse bei allen Bauplätzen unterhalb der Rückstau-
ebene liegen.
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Im Hinblick auf die sich abzeichnende Klimaveränderung mit erkennbarer Zunahme von Stark-
Niederschlägen kommt einer dezentralen Ableitung des gering belasteten Niederschlagswassers
im Sinne einer möglichst naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung verstärkt Bedeutung
zu.

Durch die Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes und des Wassergesetzes für
Baden Württemberg ist die Forderung einer naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung
mit Versickerung oder getrennter Ableitung von Niederschlagswasser auch in den gesetzlichen
Vorgaben für Baden-Württemberg festgelegt. Niederschlagswasser ist daher getrennt abzuleiten,
soweit dies schadlos und mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Näheres hierzu regelt die Nie-
derschlagswasser-Verordnung des Landes. Auf das verbindliche Merkblatt mit Hinweisen zur de-
zentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung der Stadt Urach wird hingewiesen.

Gering belastete Verkehrsflächen wie Stellplätze und Wege sind überwiegend mit wasserdurch-
lässigen Belägen zu befestigen, sofern der anstehende Baugrund ausreichend versickerungsfä-
hig ist. Auf diesen Flächen ist der Einsatz von chemischen wirksamen Auftaumitteln (Salz) unzu-
lässig. Die Flächen sind so anzulegen, dass belastetes Wasser von anders befestigten Flächen
nicht über diese offen befestigten Flächen abfließt.

Wasserversorgung

Die Stadtwerke Bad Urach planen, das Wasserversorgungsnetz im Bereich der Nördlichen In-
nenstadt zu erweitern. Eine Ringleitung mit Anbindung an die Mörikestraße/Beim Bad ist auch zur
Sicherstellung der Löschwasserversorgung notwendig.

Gasversorgung

Eine Versorgung der neuen Gebäude mit Erdgas ist aufgrund der vorhandenen Netzstruktur der
Stadtwerke Bad Urach möglich. Die Kosten für die notwendigen Hausanschlussleitungen sind
vom Anschlussnehmer zu tragen.

Stromversorgung

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die EnBW und ist gesichert. Mehrere Lei-
tungen müssen verlegt oder erneuert werden. die Notwendigkeit einer zusätzlichen Trafostation
ist noch mit dem Versorgungsunternehmen abzuklären.

Telekommunikation

Die Planungen sind mit Telekom und Kabel BW abzustimmen.

Brandschutz

Die Stadtwerke Bad Urach gewährleisten, dass in den Haupterschließungsstraßen öffentliche
Wasserleitungen mit Löschwasser-Entnahmestellen entsprechend des DVGW-Arbeitsblatts
W405 erstellt werden.
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14. Altlasten

Die im Landkreis Reutlingen durchgeführte flächendeckende Historische Erhebung (HISTE,
Stand 31.03.2004) diente der Feststellung und Lokalisierung altlastenverdächtiger Flächen. Die
erfassten Altstandorte "AS Stuttgarter Straße 24-26" werden im Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan gekennzeichnet. Weiterhin ist das Quenzer-Areal auf Altlasten zu prüfen. Vor Beginn
der Bauarbeiten ist für beide Areale ein Entsorgungskonzept vorzulegen.

15. Gewässerentwicklung / Renaturierung

Die Planungen im Bereich der Gewässer Elsach und Erms werden im Rahmen des Vorhaben-
und Erschließungsplans und des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf der Basis des Gut-
achtens "Renaturierung und Hochwasserfreilegung der Elsach und der Erms" vom Dezember
2009 (FRITZ Planung GmbH, Bad Urach) entwickelt.

Hochwasserschutz

Für ein 100-jähriges Hochwasser wurde der Spitzenabfluss für drei Teilabschnitte ermittelt:

·  Elsach HQ100 = 20,1 m³/s
·  Elsach/Erms nach Zusammenfluss HQ100 = 23,0 m³/s
·  Erms HQ100 = 16,0 m³/s

Für die Elsach wurde eine Wasserspiegellagenberechnung durchgeführt, wobei 36 Profile einge-
geben wurden. Die Berechnung des Ist-Zustands zeigt, dass das Elsachbett für das 100-jährige
Hochwasser (HQ 100) zu klein ist.

Da gewährleistet sein muss, dass das "Elsach-Center" hochwasserfrei ist, wurde der Ausbau bis
oberhalb des Grünen Herz hinaufgezogen, da sonst das Wasser dort austritt und die Gebäude
von oben flutet. Der gewählte Ausbau gewährleistet einen schadfreien Abfluss bis zu einem HQ
100.

Für die Erms bis zum Zufluss der Elsach wurde auf eine Wasserspiegellagenberechnung ver-
zichtet, da die Erms im Bereich des Parkplatzes in einem gleichmäßigen Trog verläuft.

Ausbauvorschlag Renaturierung

Die angestrebte notwendige Renataurierung und Hochwasserfreilegung der Elsach und Erms
macht wasserbautechnische Maßnahmen unumgänglich.
Für die Elsach ist für den Abschnitt vom Grünen Herz bis zur Mündung in die Erms geplant, das
Gewässerbett möglichst stark mäandrieren zu lassen. Die Abstandsflächen zwischen dem jetzi-
gen Gewässerbett und den geplanten Gebäuden werden als Böschungen dem Gewässer zuge-
schlagen, um so eine möglichst große Varianz in den Böschungen und einen möglichst mäand-
rierenden Verlauf zu bekommen.

Der Ermskanal verläuft heute vom Parkhaus bis zur Einmündung der Elsach von Betonmauern
eingefasst. Der neue Verlauf über den Parkplatz wird seitlich mit L-Steinen abgefangen. Das Ge-
wässerbett wird im Einmündungsbereich der Elsach aufgeweitet, so dass eine größere Wasser-
wechselzone entsteht. Die Überfahrten im Parkplatz werden mit Lichtgittern überdeckt, so dass
auch diese lichtdurchflutet sind. Nur im Bereich der Nördlichen Erschließungsstraße wird die Ü-
berfahrt in Beton ausgeführt. Mit der neuen Planung wird dem Charakter eines Mühlkanales
Rechnung getragen, die Hochwassergefahr für den Bereich abgewendet, sowie eine ökologische
Verbesserung des Gewässers erreicht.
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Unterhalb der Einmündung der Elsach wird der vorhanden Absturz mit einer Rampe überbaut.
Auch hier werden die Abstandsflächen zwischen bestehendem Gewässerbett und den geplanten
Gebäuden dem Gewässer als Böschungen zugeschlagen. Um den vorhanden Steilhang zu ent-
lasten, wird die Rampe vom Hang abgerückt.

Die erforderlichen neuen Brücken über die Elsach/Erms und über den Ermskanal werden, mit
Ausnahme der Straßenbrücke, als Stahlkonstruktionen mit Lichtgitterabdeckungen gebaut. Da-
durch ist der gesamte Abschnitt lichtdurchflutet und die Brücken stellen somit keine Unterbre-
chung im Flusslauf dar.

Wasserkraftnutzung

Die Untersuchung zur möglichen Nutzung der Wasserkraft an dem vorhandenen Absturz im Be-
reich des geplanten "Elsach-Center" in Bad Urach ergab kein rentables Ergebnis.

Für die Untersuchung wurde von einer doppelt geregelten Kaplan-Schachtturbine ausgegangen,
da dieser Turbinen-Typ für Abflüsse von ca. 1.000 l/s und einer Fallhöhe von ca. 4,30 m am
besten geeignet ist. Für die Jahresleistung wurde die 365-Tage-Dauerlinie vom Pegel Bleiche flä-
chenproportional zurückgerechnet und die Jahresleistung mit der aktuellen Vergütung von 12,67
Cent multipliziert.

Eine eingehende Prüfung der vor Ort bestehenden Verhältnisse, die Zusammenstellung der
Kostenabschätzung sowie die Aufstellung eines Finanzierungsplans haben ergeben, dass bei
den stark schwankenden Wassermengen und der nutzbaren Fallhöhe eine Nutzung der Wasser-
kraft im untersuchten Bereich nicht rentabel ist.

16. Umweltbelange und Grünordnung

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls

Das Projekt soll als Vorhaben- und Erschließungsplan im Sinne des § 12 BauGB sowie als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB verwirklicht werden. Es handelt sich um
ein konkretes feststehendes Vorhaben mit einem entsprechenden Durchführungsvertrag im be-
schleunigten Verfahren. Gemäß § 13a BauGB ist eine Umweltprüfung nicht durchzuführen, es sei
denn, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Die Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung gilt nicht nur für UVP-pflichtige Vorhaben selbst, sondern auch für
Vorhaben, für die sich, nach einer allgemeinen Vorprüfung im Einzelfall, eine solche Umweltver-
träglichkeitsprüfung ergibt.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c (1) UVPG vom 16.06.2009/04.02.2010/
09.02.2010 mit Ergänzung vom 30.08.2010 (Büro Waltraud Pustal Landschaftsökologie und Pla-
nung, Pfullingen) kommt zu folgendem Ergebnis:

Die Merkmale des Bebauungsplans sind in Bezug auf das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan
andere Pläne und Programme beeinflusst (Gewässerentwicklungsplan, Flächennutzungsplan), in
Bezug auf die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, ein-
schließlich gesundheitsbezogener Erwägungen (Umweltbezogene Erwägungen und Nachhaltig-
keit) sowie in Bezug auf die Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und
europäischer Umweltvorschriften (Wasserrahmenrichtlinie) in ihren Umweltauswirkungen nicht
erheblich. Für die im Flächennutzungsplan als Flächen für die Forstwirtschaft festgesetzten Flä-
chen ist eine Waldumwandlungsgenehmigung gem. §10 LWaldG erforderlich.
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In Bezug auf die für den Bebauungsplan relevanten umweltbezogenen und gesundheitsbezoge-
nen Probleme (menschliche Gesundheit, Boden, Grundwasser, Arten und Biotope, Ortsbild, Ar-
tenschutz) sind bei der Realisierung Empfehlungen zum Schallschutz der Wohnungen im Elsach-
Center (schalldämmende, Fenster unabhängige Lüftungen) sowie die zeitliche Beschränkung von
LKW-Andienungen einzuhalten, um eine Unerheblichkeit der Umweltauswirkungen zu erreichen.

Die Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete sind in
Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen, in
Bezug auf den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen (Analyse
zur Ansiedlung von Fachmärkten, Verkehrsuntersuchung, Lärmschutzgutachten, Luftqualitäts-
gutachten) und den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen, in Bezug auf die
Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit sowie in Bezug auf die Be-
deutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebietes hinsichtlich der besonderen
natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes und der Intensität der Bodennutzung der Gebietes
nicht erheblich.

Die Merkmale der möglichen Auswirkungen sind in Bezug auf Schutzgebiete gem. BNatSchG,
WHG (kein FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreser-
vat, Landschaftsschutzgebiet oder §32-Biotope innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans vorhanden), in Bezug auf Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind, in Bezug auf Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte, insbesondere Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne
des §2 Abs.2 Nr.2 und 5 des Raumordnungsgesetzes, sowie in Bezug auf in amtliche Listen oder
Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind,
nicht erheblich.

Eine Sonderrolle in der Konfliktanalyse gem § 18 BNatSchG spielt der Hangbereich zwischen
Elsach und Hirschseeweg, der in Flächen eingreift, die im Flächennutzungsplan als Wald darge-
stellt sind und auf denen jüngerer Waldaufwuchs besteht. Da auf diesen Flächen bislang keine
Bebauung vorhanden war, ist aus rechtlicher Sicht ein Eingriff gegeben und eine Eingriffs-/ Aus-
gleichs-Bilanzierung für diesen Bereich erforderlich.

Insgesamt sind bei der überschlägigen Prüfung der Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung
der Kriterien der Anlage 2 zu § 13a BauGB und bei der überschlägigen Prüfung der Auswirkun-
gen auf die Belange des Umweltschutzes gemäß § 2 (4) 4 i.V.m. § 1 (6) 7 BauGB keine erhebli-
chen Auswirkungen der Planung erkennbar.

Die Erstellung eines Umweltberichtes im Rahmen des beschleunigten Verfahrens ist nicht erfor-
derlich. Von der Erstellung eines Umweltberichtes wird somit im Rahmen der Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Nördliche Innenstadt" abgesehen.

Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung

Eine Sonderrolle spielt der nördliche Bereich, der in Flächen eingreift, die im Flächennutzungs-
plan als Wald dargestellt sind und auf denen junger Waldaufwuchs  (Ahornen, Eschen und Ul-
men) besteht. Da diese Flächen bislang nur geringfügig bebaut waren, ist aus rechtlicher Sicht
ein Eingriff gegeben. Laut der Aussage des Landratsamts ist die Durchführung einer Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung für diesen Bereich erforderlich.

Die integrierte Durchführung einer Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung und Festlegung von Aus-
gleichsmaßnahmen werden in dem Gutachten vom  Dezember 2009 (FRITZ Planung GmbH, Bad
Urach) detailliert dargestellt.
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Die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten/Biotope und Landschaftsbild/Erholung werden
dabei in einer Bestandsbewertung, einer Konfliktanalyse und einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung im Einzelnen ausführlich erläutert.

Als Ersatzmaßnahme für die geplante Bebauung soll auf externen Flächen die Elsach/Erms auf
einem Abschnitt von 375 m renaturiert werden.

Geplante Maßnahmen:

·  Durchgängigkeit des Gewässers wiederherstellen
·  Abstürze durch "Rauhe Rampe" ersetzen
·  Ufermauer durch Steinwurf/gebrochene Flussbausteine ersetzen (wenn möglich)
·  Standortfremdes Gehölz entfernen und durch standorttypisches Gehölz ersetzen
·  Sohle entsiegeln.

Ergebnis des auf externen Flächen auszugleichenden Kompensationsdefizits:

·  Schutzgut Boden - 4,2 [ha KW]
·  Schutzgut Arten und Biotope - 34.160 Pkt.

Ersatzmaßnahmen:

·  Schutzgut Boden + 4,2 [ha KW]
·  Schutzgut Arten/Biotope + 52.980 Pkt.

Kompensationsdefizit:

·  Schutzgut Boden ± 0,0 [ha KW]
·  Schutzgut Arten/Biotope + 18.820 Pkt.

Mit den aufgeführten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind die Eingriffe in die Schutzgüter
Boden und Arten/Biotope die bau-, ablage- und betriebsbedingt durch die geplante Baumaßnah-
me entstehen, kompensiert. Diese Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist in einem gesonderten
Maßnahmenplan der Grünordnungskonzeption und des Gewässerrenaturierungsplans im M
1:500 dargestellt.

Allerdings wird der Ausgleichsbedarf für die erheblichen Eingriffe in die Waldfläche Schutzgut
bezogen ermittelt. Die Möglichkeit, verschiedene Schutzgüter miteinander zu verrechnen, besteht
nicht grundsätzlich.

Im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a BauGB mit integrierter artenschutzrechtli-
cher Einschätzung gem. § 42 BNatschG und integrierter Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für den
Bereich nördlich der Elsach wurde von Pustal Landschaftsökologie und Planung für das Schutz-
gut Pflanzen und Tiere ein Kompensationsbedarf von –14.400 Punkten errechnet. Dieser wird
durch eine Ersatzaufforstung im Rahmen der erforderlichen Waldumwandlungsgenehmigung
gem § 10 LWaldG oder auch andere mit dem Landratsamt Reutlingen abgestimmte Ersatzmaß-
nahmen ausgeglichen.

Artenschutzrechtliche Einschätzung

Für das geplante Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng geschützte Tier- und
Pflanzenarten zu beachten und zu prüfen. Die integrierte artenschutzrechtliche Einschätzung
gemäß § 42 BNatSchG vom 09.02.2010 (Pustel Landschaftsökologie und Planung, Pfullingen)
kommt zu folgendem Ergebnis:
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Aufgrund des Fehlens von wertgebenden Biotopstrukturen ist im Allgemeinen eine erhebliche
Beeinträchtigung von lokalen Populationen nicht absehbar.

Streng geschützte Arten sind innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans v.a. in Form
von Fledermäusen (insbesondere Zwergfledermaus) zu erwarten. Die Durchführung von folgen-
den Minimierungsmaßnahmen zu ihrem Schutz wird empfohlen:

·  Durchführung von Abrissmaßnahmen und Baufeldräumung im Winterhalbjahr von November
bis Februar (Minimierung der Störung/Tötung geschützter Tierarten).

·  Anbringung Fledermauskästen zur vorübergehenden Beherbergung von Jungtieren.
·  Sofortige Einstellung von Gebäudeabrissarbeiten, falls Fledermäuse gefunden werden.
·  Pflanzung von frühblühenden Heckenarten, v.a. Salweide zur Verbesserung der Nahrungssi-

tuation der Fledermäuse.

Besonders geschützte Vogelarten sind in großen Teilen des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht zu erwarten. Für möglicherweise betroffene häufige Vogelarten im Waldbereich zwi-
schen Elsach und Hirschseeweg bleibt die ökologische Funktion ihrer Lebensräume im räumli-
chen Zusammenhang weiter bestehen.

Das Vorkommen anderer besonders geschützter Tierarten (ohne Vogelarten) innerhalb des Gel-
tungsbereichs sind grundsätzlich möglich ( z.B. Ringelnatter, besonders geschützte Schmetter-
ling-, Libellen- und Käferarten). Ein Vorkommen besonders geschützter Pflanzenarten wurde
nicht beobachtet. Eine Berücksichtigung der besonders geschützten Arten mit entsprechenden
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt über die Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung. Damit ist ein Verbots-
tatbestand nicht erfüllt.

Im Bereich des Waldes zwischen Elsach und Hirschseeweg wurde eine kleine Population des Al-
penbocks entdeckt. Der Alpenbock ist im Anhang der FFH-Richtlinie aufgeführt und somit streng
geschützt. Allerdings handelt es sich bei der Population innerhalb des Geltungsbereiches vermut-
lich nur um eine kurzzeitige Besiedlung auf einer nur geringen Flächengröße des Plangebiets.
Zudem ist der Alpenbock in Bad Urach sehr verbreitet, die lokale Population ist nicht gefährdet.
Vorsorglich werden folgende Maßnahmen empfohlen:

·  Markierung der wichtigsten Hölzer und Betreuung der Maßnahme durch den Käferspezialis-
ten.

·  Fachgerechte Ablagerung des vorhandenen Totholzes möglichst am Stück auf andere, z.B.
angrenzende Hangabschnitte.

Grün- und Freiflächengestaltung

Die naturräumlichen Belange werden auf der Grundlage der Renaturierungs- und Grünordnungs-
planung bei der Entwicklung der städtebaulichen Konzeption berücksichtigt und durch die Fest-
setzung unterschiedlicher, der jeweiligen Situation entsprechender Pflanz- und Erhaltungsgebote
auf den Freiflächen in die Planung integriert.

Das Grüne Herz mit Kinderspielplatz und die Grünflächen entlang des Uferbereichs von Elsach
und Erms bilden zusammen mit den Wasserflächen und den privaten Grünflächen im Hangbe-
reich zwischen Fluss und Hirschseeweg einen zusammenhängenden Landschaftsraum. Für den
Hangbereich ist die erforderliche Waldumwandlungsgenehmigung beantragt.
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Zahlreiche Pflanzquartiere mit Einzelbäumen, Erhalt der Lindenbäume im Bereich vom Grünen
Herz, Schutz der Hangbepflanzung und Begrünung der Böschungen des Uferbereichs mit einer
ortstypischen Vegetation unterstützen das Grün- und Freiflächenkonzept und verbessern die
kleinklimatischen Verhältnisse. Durch diese Grünordnungsmaßnahmen und die Gestaltung der
offenen Parkplatzflächen mit einem versickerungsfreundlichen Betonpflaster sollen die Versiege-
lungen auf das notwendige Maß reduziert werden.

17. Flächenbilanz

Überbaubare Flächen (versiegelt) 9.745 m² 29,17 %
Flächen für Versorgungsanlagen (versiegelt) 21 m² 0,02 %
Öffentliche Verkehrsflächen (versiegelt) 4.065 m² 12,18 %
Fahrstraßen, Anlieferung, Geh- und Radwege (versiegelt) 4.797 m² 14,36 %
Stellplätze (teilversiegelt) 2.185 m² 6,55 %
Grünflächen (nicht versiegelt)  9.547 m² 28,59 %
Wasserflächen und Brücken mit Gitterrosten (nicht versiegelt) 2.108 m² 6,32 %
Pflanzgebotsflächen (nicht versiegelt) 934 m² 2,81 %

Räumlicher Geltungsbereich 33.402 m² 100,00 %
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18. Förmliche Bestandteile der Begründung (Gutachten )

Anlage Nr. 1
Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a BauGB mit int egrierter artenschutzrechtlicher Ein-
schätzung gemäß § 42 BNatSchG und integrierter Eing riffs-Ausgleichs-Bilanzierung für
den Bereich nördlich der Elsach
Waltraud Pustal Landschaftsökologie und Planung
Pfullingen, 16.06.2009 / 04.02.2010 / 09.02.2010 / Ergänzung vom 30.08.2010

Anlage Nr. 2
Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Fachmärkten i n Bad Urach
GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH
Ludwigsburg, Oktober 2009/ Ergänzung vom 21.10.2010

Anlage Nr. 3
Lärmschutzgutachten Elsach-Center, Konzeption Seile rweg
ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz
Riedlingen, Februar 2010 / Ergänzung vom 06. August 2010

Anlage Nr. 4
Verkehrsuntersuchung Elsach-Center
Planungsgruppe Kölz
Ludwigsburg, 16. November 2009

Anlage Nr. 5
Gewässergutachten, Renaturierung und Hochwasserfrei legung der Elsach und der Erms
FRITZ Planung GmbH
Bad Urach, Dezember 2009.

Anlage Nr. 6
Luftqualitätsgutachten Bad Urach; Projekte Elsach-C enter + Seilerweg; Teil 1
DWD Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima- und Umweltberatung
Freiburg, 02. Juli 2010

Die Begründung in der Fassung vom 12.10.2010 lag dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats
vom .................. zugrunde.

Bad Urach, den

(Rebmann)
Bürgermeister
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